
Fassung der vorberatenden Kommission (20/PI 1/85)

Gesetz betreffend die Änderung des Planungs- und 
Baugesetzes (PBG)

vom ...

I.

Der Erlass RB 700 (Planungs- und Baugesetz vom 21. Dezember 2011) (Stand 1. Ja-
nuar 2018) wird wie folgt geändert:

§  99 Abs. 1
1 Sofern die baupolizeilichen und übrigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einge-
halten sind, bedürfen in der Bauzone keiner Bewilligung gemäss § 98:

11. (geändert) Fahrnisbauten bis zu einer Standdauer von insgesamt 90 Tagen pro 
Kalenderjahr und über den Jahreswechsel  nicht länger  als drei  Monate  am 
Stück. Bei einer Standdauer von mehr als 14 Tagen ist das Vorhaben bis spä-
testens 14 Tage vor Errichtung der Gemeindebehörde anzuzeigen;

II.

(keine Änderungen bisherigen Rechts)

III.

(keine Aufhebungen bisherigen Rechts)

IV.

Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in 
Kraft.

Die Präsidentin des Regierungsrates
 
 
Der Staatsschreiber
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http://www.rechtsbuch.tg.ch/data/700/de

